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dem vom Kaiser ihm geschenkten Besitz auf sein Ableben an das 
Kloster Lorsch. Wichtig ist der Vermerk unter seiner hierüber aus­
gestellten Urkunde Ego Hirminmarus diaconus et notarius impe­
rialis rogante Einhardo hoc testamentum scripsi et subscripsi.1) 
Nicht etwa, daß man sich hier in dieser nicht gerade übermäßig 
schreibkundigen Zeit Hilfe in der Reichskanzlei geliehen hätte; 
wir wissen nämlich, daß Einhard über einen eigenen, uns nicht 
näher bekannten Notar (Schreiber) namens Luther verfügte. Denn 
es heißt in der der letztwilligen Verfügung folgenden Grenz­
beschreibung: Ego Einhardus recenti memoria notarium 
meum Lutherum exprimere literis iussi.2) Es liegt daher doch 
sehr nahe, die Heranziehung des kaiserlichen Notars Hirminmar 
zur Urkundenherstellung als eine Ludwig dem Frommen als 
ehemaligem Eigentümer, der durch sein Geschenk die Rechte 
Einhards begründet hatte, vorbehaltene Mitwirkung an dem 
späteren Geschick des Besitzes anzusehen, wie uns das ähnlich schon 
beim Tausch unter Ludwig dem Kind begegnet war.

Lothar II. hatte seinem Pfalzgrafen Ansfrid sechs Hufen über- 
tragen3), die dieser seinerseits auf dem Wege der Prekarie an 
Kloster Lorsch weitergibt.4) Und zwar geschieht dies, ohne daß 
der König bzw. sein Rechtsnachfolger in irgendeiner Weise heran­
gezogen wird. In gleicher Sorglosigkeit schließt Graf Wernher 
einen Prekarievertrag5) über eine Schenkung Ludwigs des Deut- 
schen6) mit demselben Kloster. Anders verfuhr der Kleriker Lal- 
ding, der gleichfalls von Ludwig dem Deutschen mit Gütern und 
Hörigen beschenkt war7), und es scheint, wie noch ein folgender 
Fall lehren wird, daß das auf nachdrücklich vertretene Ansprüche
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er die Begründung des Kaisers für die Schenkung (neo immerito, quippe 
cum et fidelitatis obsequio et obsdientis devotione boo apud sereni­
tatem nostram digno mersatur adipisci, qui totis nisibus usquequaque 
nostro servitio nostrisque jussionibus fideIitsr parere studet) S l34 u. 
208 als individuelles historisches Zeugnis auswerten zu können glaubt; 
sie findet sich ebenso in Form. imp. 27 sä. Zeumer 305, wo ein Betto 
als Empfänger genannt wird.
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